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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1956

Norm

ABGB §1100 A

Rechtssatz

Für die Frage, ob ein Mietzins vereinbart wurde, reicht die Annahme aus, es sei ein 6xer Betrag festgelegt worden. Daß

über diese Höhe Streit entstanden ist, besagt nichts. Die strittige Höhe wird allenfalls unter Heranziehung der §§ 863,

914, 915 ABGB festzustellen sein.
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